
Wohin mit dem Herbstlaub? 

Reines Laub/Grünschnitt von Ihrem privaten Grundstück wird 
auf dem Containerplatz der Firma Enge / Eilenburger Str. 
 Dienstag  13:00 bis 15:00 Uhr 
 Donnerstag  15:00 bis 17:00 Uhr 
 Sonnabend  08:30 bis 12:00 Uhr 
kostenfrei entgegengenommen. 
 
Doch was ist mit dem Laub der Straßenbäume entlang des 
Gehwegs oder Grünstreifens an ihrer Grundstücksgrenze?  
Nach § 11 Abs. 4 der „Satzung der Stadt Bad Düben über die 
Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen des öffentlichen Verkehrsraumes“ sind sie 
zur Reinigung der Rad-/Gehwege einschließlich befestigter Bankette, Böschungen und 
Grünstreifen verpflichtet. Das bei der Reinigung zu entfernende Material (z.B. Laub, Kehricht, 
Unkraut, Gras u.s.w.) ist gemäß der Satzung selbst zu entsorgen. Auf keinem Fall gehört dies 
auf die Straße oder städtische Grünanlagen, zuwider Handlungen können mit einem 
Ordnungsgeld geahndet werden. 

Sollten Sie als Eigentümer sehr stark vom herabfallenden Straßenlaub betroffen sein, können 
Sie sich mit der Stadtverwaltung Bad Düben, Bau- und Bürgeramt, unter der Telefonnummer 
72254 in Verbindung setzen. Nach Prüfung der Sachlage besteht dann die Möglichkeit der 
Abholung von max. 3 Säcke bis zu 120 Liter befüllt mit Laub aus der Straßenreinigung. 

Die kompletten Satzungen der Stadt Bad Düben finden Sie unter www.bad-dueben.de. 

Stadtverwaltung Bad Düben 
Bau- und Bürgeramt 
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